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Beschlussvorlage: 
 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Konz 

Am Markt, 54329 Konz 

Fachbereich 4 / Soziales 
 

54329 Konz, 26.09.2021 

Status: öffentlich Az.: FB 4S – 470 – 00 Nr.: 4S/1351/2021 

 
 

Beratungsfolge: 

30.09.2021 Verbandsgemeinderat Konz 

 
 

Umbau des Tennenplatzes im Schul- und Sportzentrum Wiltingen in 
einen Kunstrasenplatz mit 100-Meter-Laufbahn und Weitsprunggrube 

 
 
Sachverhalt: 
 
Nachdem der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 25. März 2021 der Durchführung dieser 
Maßnahme grundsätzlich zugestimmt hat, wurden die Gesamtkosten durch das beauftragte 
Ingenieurbüro aktualisiert. 
 
Diese setzen sich nun wie folgt zusammen. 
 
 Umbau des Platzes mit Laufbahn und Sprunggrube: rd. 702.000,00 € 
 Honorar für Ingenieurbüro:     rd.   77.000,00 € 
 Erkundung und Bewertung des Geländes:    rd.   10.000,00 € 
 Lage- und Höhenaufnahme:     rd.     3.000,00 € 
 Prüfung Standsicherheit Flutlichtmasten:   rd.     1.000,00 € 
    Gesamt:    rd. 793.000,00 € 
 
Bevor der entsprechende Förderantrag für die Landeszuwendung gestellt werden kann, muss die 
Finanzierung gesichert sein. 
 
Aus diesem Grund haben Gespräche mit Vertretern der Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
stattgefunden. 
 
Anlässlich dieser Gespräche wurde eine Kreisbeteiligung für die Mitbenutzung durch die Don-
Bosco-Schule in Höhe von 30 % der Gesamtkosten vereinbart. 
 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sich auch die Ortgemeinde für die Vereinsnutzung mit 
mindestens 10 % an diesen Kosten beteiligt. 
 
Wenn der Kreisausschuss in seiner nächsten Sitzung dieser Kostenbeteiligung zustimmt, würde 
sich die Finanzierung wie folgt darstellen: 
 
 Gesamtkosten:       rd. 793.000,00 € 
 Landeszuschuss:       rd. 140.000,00 € 
 Kreisbeteiligung (30 %)      rd. 238.000,00 € 
 Beteiligung der Ortsgemeinde (10 %)    rd.   80.000,00 € 
 Eigenanteil der Verbandsgemeinde:    rd. 335.000,00 € 
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Da der Landeszuschuss erst nach Vorlage des Förderantrages exakt berechnet werden kann, 
kann sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde noch geringfügig verändern. 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

„Der Verbandsgemeinderat, stimmt der vor genannten Finanzierung und dem 
Eigenanteil in Höhe von voraussichtlich rd. 335.000,00 € zu. 
Die gesamten Mittel, Ausgaben und Einnahmen, werden im Haushalt 2022 
veranschlagt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, nach Festlegung der Fremdbeteiligungen den 
entsprechenden Förderantrag zu stellen.“ 
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